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RS OGH 1964/1/14 8Ob329/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1964

Norm

ZPO §228 C1

ZPO §391

Rechtssatz

Weder der Bestand einer Gegenforderung, noch die privatrechtliche Aufrechnung der Gegenforderung mit der

Klagsforderung noch auch die Erhebung der prozessualen Aufrechnungseinrede durch den Beklagten rechtfertigen die

Erhebung der Feststellungsklage über den Bestand der Klagsforderung.
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